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Im persönlichen Gespräch kann man gerne Dinge ausführlich erklären und darf auch Rücksicht
auf zwischenmenschliche Töne nehmen. Wenn es um schriftliche Dinge geht, insbesondere
wenn hier ein Widerspruch gegen was auch immer im Raume steht gilt: wer viel schreibt liefert
viel Angriffsfläche.
Also: wenn man denn muss (und nur dann) schlüssig, vollständig und juristisch korrekt
begründen wie die Note zu Stande gekommen ist, Nebenkriegsschauplätze ignorieren und sich
nicht darauf einlassen, über jeden Pups per Email zu diskutieren.
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